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Panafrikanischen Konferenz der Minister tlIr den öffentlichen 
Dienst verabscbiedet wurde; 

2. besch/U:Pt, ihre filnfzigste Thgung im MlirzIAprill996 
wiederaufzunehmen, um die Frage der öffeatIichen Verwal
tung und der Entwicklung zu behandeln, Erfahrungen 'IUSZU

. tauschen, eine Bilanz der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet zu ziehen und nach Bedarf Empfehlungen 
abzugeben; 

3. bittet alle Staaten, sich aktiv an der wiederaufgenom
menen Thgung zu beteiligen und Vertreter auf möglichst hober 
Ebene zu entsenden; 

4. ersucht die Sachverständigengruppe tlIr öffentliche 
Verwallung und Finanzen, aber den WtrtschafIs- und Sozialrat 
einen Beitmg zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung 
zu leisten, ausgehend von den Erfahrungen mit der Unterstllt
zung von Entwicklungsländern und UmbruchlJindern beim 
Kapnzitätsaufbau auf dem Gehtet der öffentIichen Entwick
lungsverwaltung; 

5. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere zuständige Organisationen der Vereinten 
Nationen, aber den Wirtschafts- und Sozialrat einen Beitmg 
zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung zu leisten; 

6. bittet interessierte nichtstantIiche Organisationen, nach 
Bedarf einen Beitrag zur Arbeit der wiederaufgenommenen 
Thgung zu leisten; 

7. ersucht den Generalsekretär, ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wtrtschafts- und Sozialrat 
einen konsolidierten Bericht vorzulegen, der eine Analyse der 
Rolle der öffentlichen Verwaltung auf dem Gebiet der Ent
wicklung sowie Empfehlungen dszu enth1ilt, wie die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der öffentlichen Ver
waltung und der Entwicklung zugunsten von interessierten 
Entwicldungs- und UmhmchIändern gestlIrkt werden könnte; 

8. bittet die RegionaIkommissionen der Vereinten Natio
nen, 1995 die Rolle der öffentIichen Verwaltung auf dem 
Gebiet der Entwicklung zu prilfen und ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wirtschafts- und Sozialrat 
Bericht zu erstatten; 

9. beschlUifJt, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Organisationstagung zu empfehlen, in die vorläufige Tages
ordnung Seiner Arbeitstagung 1995 unter dem Punkt "Pro
grammaktivitliten" einen Unterpunkt "Öffentliche Verwaltung 
und Entwicklung" aufzunehmen; 

10. beschließt at4Jerdem. auf ihrer filnfzigsten 'Thgung 
unter dem Punkt "Bericht des Wirtschafts- und Sozia\rats" die 
Frage der öffentlichen Verwaltung und Entwicklung zu behan
deln. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

491234. Ausarbellung eines Internationalen ilbereInkom
mens zur BekIImpfung der WflatenbRdUDg In den 
von DIIne oder. Wtistenh1Idnng scliwer betroffenen 
IJIndem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\ntionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 441228 vom 22. Dezember 1989 und ihre an-

deren einsch1ligigen Resolutionen und BeschIOsse sowie die 
Empfehlungen in der Agenda 21', die von der Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung ver
abschiedet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Reso\ution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den ZwischensmmIichen 
VerhandJungsausschuß tlIr die Ausarbeitung eines interna
tionalen Obereinkonunens zur Bekämpfung der WfIsten
biIdung in den von DiIrre und WilstenbiIdung schwer betr0ffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika, mit dem Ziel eingerichtet 
hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/191 vom 
21. Dezember 1993, mit der sie den ZwischensmmIiche 
VerhandJungsausschuß nachdrilcklich gebeten hat, seine 
Verhandlungen bis Juni 1994 abzuschließen, 

feststellend, daß in Artikel 35 des am 17. Juni 1994 in Paris 
verabschiedeten Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der WUstenbiIdung in den von DiIrre oder 
WUstenbiIdung schwer be1Joffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" vmgesehen ist, daß die Sekretariatstimonen bis zum 
Abschluß der ersten Thgung der Konferenz der Vertrags
parteien interimistisch von dem Sekretariat wahrgenommen 
werden, das die Generalversammlung in Resolntion 47/188 
geschaffen hat; sowie feststellend, daß der ZwischenmatHche 
Verhandiungsallsschuß in Ziffer 5 seiner Reso\ntion 5/2112 den 
Genera1sekretär ersucht hat, VorschIIIge zu unterbreiten, die es 
dem nach Resolntion 47/188 eingesetzten Sekretariat er
möglichen soIlen, seine Aktivitliten vorläufig fortzusetzen, bis 
die Konferenz der Vertragsparteien das ständige Sekretariat 
des Übereinkommens bezeichnet, 

in dankbarer AIUlrkennung der dem Sekretariat bei seiner 
Tätigkeit während des Jahres 1994 gewiIhrten Unterstlllznng 
durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
namentlich auch das Bilro der Vereinten Nationen tlIr die 
Sudnn-Sahel-Region und den Kapi1alentwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen, sowie durch das Umweitprogramm der 
Vereinten Nationen, die BrnlIhrungs- und Landwirtschafts.. 
organisation der Vereinten Nationen, den Internationalen 
Fonds für Iandwirtschaft\iche Entwicklung, die Weltorgaoisa
tion tlIr Meteorologie, die Handels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen, die Regionalkommissionen und 
die biIatetaIen Geber, 

MCh Behandlung des Berichts des GeneraIsekretll aber 
die Durchfilbrung der Resolntion 48/191 und die seitens der 
zwischenstaatIichen Stellen und des Sekretariats unter Um
ständen erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Übereinkommens und seiner Anhänge betref
fend die regionale Umsetzung'13 sowie nach Behandlung der 
Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen VerhandJungsall8-
schusses"2 aber dringende Maßnahmen zugunsten Afrikas, die 
in der Zeit bis zur und während der ersten 'IlIgung der Konfe
renz der Vertragsparteien des 0bereink0mineDs' getroffen 
werden müssen, 

die Al4ffassung vertretend, daß das Übereinkouurum eine 
der wichtigsten Anschlußmußnahmen an die Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung darstellt, 

,u SlebeAl491841Add.2, Anlsge.AnbangR. 
u, Al49/4n. 



V. B.....Jnf!omm - _ Aussdm8 1!11 

1. begrqJJt die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschieduog 
des ÜbereiDkOmmens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
der Wllstenbildung in den von DIIrre oder Wllstenbildung 
. schwer betroffenen Llindern, insbesondere in Afrika, durch 
den Zwischenstaatlichen VerbandlungsllllSSCbuß und begrüßt 
außerdem die Unterzeichnung des Übereinkommens am 
14. und 15. Oktober 1994 in Paris durch eine groBe Anzahl 
von Staaten sowie eine Organisation der regionalen WIrt
scbaftsintegration; 

2. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht unterzeichnet haben, nachdrlJcklich auf, 
dies im Einklang mit Artikel 33 des Übereinkommens wllhrend 
der Janfenden Thgung der Generalversammlung und spätestens 
bis 13. Oktober 1995 zu tun, und fordert die Staaten und 
Organisationen, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, 
nachdrlicklich auf, es zu ratifizieren, dnmit es so bald wie 
möglich in Kraft treten kann; 

3. bittet die Unterzeichner des Übereinkommens, zusätz
lich zu den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vorgelegten 
Infotmationen dem vorläufigen Sekretariat des .'Obereinkom
mens auch weiterhin Informationen über die Maßnahmen 
zukommen zu Jassen, die sie im Hinblick auf die Umsetzung 
der Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausshusses über dringende Maßnabmen zugun
aten Afrikas ergriffen beziehungsweise vorgesehen haben; 

4. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhandlungs
. ausschuß seine Tlltigkeit 8Ilch weiterhin ausllben wird, um 

a) die erste Thgung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens vorzubereiten, wie in dem Überein
kommen vorgesehen; 

b) die Umsetzung der Bestimmungen seiner Resolution 
5/1 belieffund dringende Maßnahmen zugunaten Afrikas durch 
den Austausch von Informationen und die PrIIfung der dies
bezIIglichen Fortschritte zu erleichtern; 

c) Maßnabmen einzuleiten, um eine Organisation zu 
benennen, in die der weltweite Mechanismus zur Förderung 
von Maßnabmen zur Mobilisierung und Weiterleitung von 
beträchtlichen Fmanzmitteln integriert werden kann, und die 
Modalitilten für seine Tlltigkeit festzulegen; 

d) die Geschäftsordnung der Konferenz der Vertrags
parteien auszuarbeiten; 

e) andere einschll!gige Fragen zu behandeln, so 8Ilch 
Maßnahmen, welche die Umsetzung des Übereinkommens und 
seiner Anhänge betreffend die regionale Umsetzung sicher
stellen; 

5. beschließt Ql4jJerdem, zu diesem Zweck zusätzlich zu 
der secbaten Thgung des Zwischenstaatlichen Verhandlungs
anssch_ die ab 9. Januar 1995 für die Dauer von bis zu 
zwei Wochen in New York stattfinden wird, vom 7. bis 
18. August 1995 eine zweiwöchige Thgung des Ausschusses 
in Nairohi abzuhalten und bis zum Inkrafttreten des Überein
kommens 1996 und 1997 nach Bedarf weitere Thgungen 
abzuhalten, deren Thgungsort und Thnnin von dem Ausschuß 
empfohlen werden wird; 

6. bittet den Zwischenstaatlichen Verbandinngsausschuß, 
hierzu rasch einen Arbeitsplan für die Zeit bis zur ersten Th· 

gung der Konferenz der Vertragsparteien zu beschließen und 
durchzufllhren, und ersucht den Generalsekretllr, im Rahmen 
des allgemeinen KonferenzkaIenders die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, dnmit der Ausschuß seine nllchaten Th
gungen abhalten kann; 

7. enucht alle Staaten, das System der Vereinten Natio
nen, einschließlich der RegionaJkommiasionen, die zuständi
gen subregionalen und regionalen Organisationen und die in 
Betracht kommenden wissenschaftlichen Kreise und die Ge
scbllftswelt, die Gewerkschaften, die zuständigen nichtstaat
liehen Organisationen und andere interessierte Gruppierungen, 
Maßnahmen zur raschen UmselZlmg des 0bereinIa:iiiun und 
seiner Anhänge betteffend die regionale Umsetzung zu ergrei
fen, sobald das Übereinkommen in Kraft getreten ist, und in 
dieser Hinsicht wirksam auf die Bedtlrfnisse der Regionen 
Afrika, Asien sowie Lateinamerika und Karlbik zu reagieren; 

8. fordert alle Staaten, das Syatem der Vereinten Natio-· 
nen, einschließlich der Regionalknmmissionen, die in Betracht 
kommenden subregionalen und regionalen Organisationen 
sowie alle anderen interessierten Akteore nachdrlJcklich auf, 
Maßnahmen zur vollsWndigen und wirksamen Umsetzung der 
Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses über dringende Maßnahmen zugun
aten Afrikas ZU ergreifen; 

9. beschließt, daß die Tlltigkeit des Zwischeustaatlichen 
Verhandlungsansschusses und des vorläufigen Sekretariata 
olme Beeinträchtigung der Programmaktivitilten auch weiter
hin aus den vorhandenen Haushaltsutitteln der Vereinten 
Nationen sowie aus freiwilligen Beitdlgen an den Treuhand
fonds finanziert werden soll, der gemlIß Resolution 47/188 
eigeus zu diesem Zweck eingerichtet worde und vom Leiter 
des vorlllufigeJi Sekretariats unter der Aufsicht des Genera1se
kretärs verwaltet wird, mit der Möglichkeit, den Fonds nach 
Bedarf in Anspruch zu nehmen, um die 'Thilnahme von 
Vertretern nichtstaatlicher Organisationen an der Arbeit des 
Ausschusses zu unterstOtzen, und die eingegangenen BeitriIge 
von einem Haushaltsjahr auf das nIIchste zu übertragen; 

10. nimmt Kenntnis von den Vorkehrungen, die der 
Generalsekretär getroffen hat, sowie von den Beiträgen zur 
Arbeit des Zwischenstaatlichen verhandlungsausschusses in 
ErftlIlung seines Mandats, die von dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, einschließlich des Büros der 
Vereinten Nationen für die Sndan-SaheI-Region, sowie dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der ErnlIbrungs
und Landwirtschaflsorgaon der Vereinten Nationen, dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, der 
Handels- und BntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen, 
der Organiaation der Vereinten Nationen für Erziehung, WIS
senschaft und Kultor, der WeJtorganisation für Meteorologie, 
der Weltbank und anderen auf dem Gebiet der Wtlstenbildung. 
der DIIrre und der Entwicklung tätigen internationalen Organi
sationen geleistet wurden, und bittet sie, diese Untersttl1zung 
ldInftig zu vers1firken und auszuweiten; 

11. vermerkt mit Genugtuung, daß der Administrator des 
Entwicklungsprogratl!lllS der Vereinten Nationen nach der 
Verabschiedung des Übereinkommens und im Einklang mit 
Ziffer 38.27 der Agenda 21 vorgeschlagen hat, daß das 
Programm die Umsetzung des 0bereink0nuUens in der ganzen 
Welt unterstf1tzen und dabei Afrika besondere Beachtung 
schenken solle, und hlttet das EntwiCklungsplOgtanun und das 



BOrn der Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region, sich 
um die erforderlichen Finauzmittel und andere Formen der 
Unterstillzung zu bemllhen, damit sie in der Lage srnt!, dieser 
Aufgabe wirksamer nachzukommen; 

12. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den bislang an 
den Treuhandfonds entrichteten Beiträgen und bittet die 
Regierungen, die Organisationen der regionalen Wirtschafts
integration und andere interessierte Organisationen, zur Unter
Sllltzung des vorläufigen Sekretnriats des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsansschusses und der Arbeit des Ausschusses 
auch weiterhin freiwillige Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

13. nimmt fl14IIeniem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolution 
47/188 eingerichtet wurde, um den von Wüstenbildung [".er 
DIIIre betroffenen EntwickIungslllndern, insbesondere den am 
wenigsten entwiclrelten Ländern, dabei behilflicb zu sein, voll 

. und wirksam am Verbandiungsprozeß mitzuwirken, und bittet 
die Regierungen, die Organisationen der regionalen WIIt
schaftsintegration und andere interessierte ÜQ!IIDisationen, 
auch weiterhin großzjjgige Beiträge an den Fonds zu ent
richten, damit diese Länder in vollem Umfang und wirksam an 
der Arbeit des Zwischenstaatlichen Verbandlungsansschusses 
mitwirken können; 

14. ersucht den Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausschusses, der Generalversamm1ung, der 
Kommission für bestandfähige Entwicklung und den anderen 
zuständigen OJganen der Vereinten Nationen Zwischenbe
richte über die Tlltigkeit des Ausschusses vorzulegen; 

IS. ersucht den GeneraIsekretllr, diese Resolution allen 
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen und 
Programmen der Vereinten Nationen, den internationalen 
Finanzinstitutionen, anderen zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen ÜQ!IIDisationen und anderen zustflndigen In
stitutionen zur Kenntnis zu bringen; 

16. ersucht den GeneraIsekretllr fl14IIenlem, der General
versammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung unter dem Punkt 
"DurchffIhrung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konfe
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Bericht über die Durcbfilhrung dieser Resolution 
betreffend dns Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüslenbildung in den von DIIIre oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, vorzulegen. 

95. Plentlrsimmg 
23. Dezember 1994 




